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Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Ettiswil 
 
Anhang 2: Nutzung in der Zone für Sport- und Freizeitanlagen (bisher) 
 

Nr. Gebietsbezeichnung Nutzweise 
2 Vordere Brestenegg Östlicher Parzellenteil: Reithalle inkl. Stallungen und 

Aussenanlagen; Wohnmöglichkeiten für das betrieblich an 
den Standort gebundene Personal, Cafeteria 
Westlicher Parzellenteil: Sandplatz, Parkierungsanlagen 

 
Anhang 2: Nutzung in der Zone für Sport- und Freizeitanlagen (neu) 
 

Nr. Gebietsbezeichnung Nutzweise 
2 Vordere Brestenegg Parz. 1117, 1118 

Zulässig sind:  
- Reithalle inkl. Stallungen und Aussenanlagen für den  
  Pferdesport 
- Parkierungsanlagen 
- Wohnmöglichkeiten für das betrieblich an den Standort  
  gebundene Personal, 4 Gästezimmer für Kursbesucher  
  und Reitferien, Theorieraum, Kleiner Reitshop, Cafeteria 
Parz. 1116 
Zulässig sind:  
- Aussenanlagen für den Pferdesport 
- Parkierungsanlagen 
Nicht zulässig sind:  
- Hochbauten 
Parz. 363 
Zulässig sind:  
- Bestehende Pferdestallungen, bestehendes  
  Pferdekarussell, Sandplatz. 
Nicht zulässig sind: 
- Neue Hochbauten 

 
 


